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Zusammenarbeit zwischen ziviler
und militarischer Fithrung auf kantonaler Ebene

Zusammenarbeit in ausserordent-
lichen Lagen ist kein Neuland. Ereig-
nisse (Unwetter- und Hochwasserkata-
strophen Uri, Puschlav, Brig, Tessin;
Bewiltigung von Sturmschiiden) und
Aufgaben (Konferenzenschutz in Genf,
Pilotprojekt zur Verstirkung des
Grenzwachtkorps in Schaffhausen)
wurden gemeinsam bewiltigt. Armee-
hilfe ist und bleibt aktuell. Enge und
verstiirkte Zusammenarbeit ist daher
unerlisslich. Es geht mir im folgenden
darum, auf die wichtigsten Zusammen-
arbeitsaspekte aus Sicht des Kantons
Luzern — sie diirften in den anderen
Kantonen nicht wesentlich anders sein —
hinzuweisen. Meine Ausfithrungen ba-
sieren auf FErnstfallerfahrungen und
Ubungserkenntnissen der letzten Jahre.

Erfolgreiche Zusammenarbeit in der
Fiihrung ist nur moglich, wenn folgen-
de Voraussetzungen erfiillt sind:

B geregelte Aufgabenzuteilung

B sinnvolles Einsatzkonzept

B klare Verantwortungszuordnung
M zweckmaissiges Fithrungssystem
B Ausbildung im Verbund.

Aufgabenzuteilung

Zivile Behorden

Zivile Behorden (Exekutive und von
ihr bezeichnete Stellen) haben die Auf-
gabe, Katastrophen und Notlagen zu
verhindern. Ist dies nicht moglich, so
sind deren Folgen vorerst zu mildern
und anschliessend zu beheben bzw. zu
beseitigen. Katastrophenhilfe im Aus-
land, Verstirkung des Grenzwacht-
korps und Wahrung der Lufthoheit
sind Aufgaben der Bundesbehorde.
Migrationsstrome konnen nur in enger
Zusammenarbeit zwischen Bund und
Kantonen bewiltigt werden. Subsidia-
re Sicherungseinsitze werden — sieht
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man vom theoretisch moglichen, in der
Praxis aber kaum denkbaren Ord-
nungsdiensteinsatz kantonaler Trup-
pen ab — von den Bundesbehorden ver-
anlasst und koordiniert, von den Kan-
tonen vollzogen. Katastrophenhilfe im
Inland ist — Ausnahme «KKW-Stor-
fally — Sache der Kantone.

Zusammengefasst: Die Kantone
itben im Bereiche der Existenzsiche-
rung eine Schliisselfunktion aus. Sie
handeln entweder in eigener Kompe-
tenzhoheit oder als Vollzugsorgan bei
Notlagen mit landesweiter Dimen-
sion.

Subsidiire Armee-Einsiitze (Abb. 1)

Der Hilfeleistungsauftrag gilt in al-
len ausserordentlichen Lagen. Beitrage
zur allgemeinen Existenzsicherung lei-
stet die Armee nicht nur in Friedens-
zeiten, sondern auch im Krieg, insbe-
sondere dann, wenn Notlagen durch
Kampfhandlungen verursacht worden
sind. Dabei darf allerdings der Haupt-
auftrag «Landesverteidigung» nicht
gefdhrdet werden.

Einsatzkonzept

Einsatzkonzept
phenhilfey hat sich in den Ernstfallei
satzen der letzten Jahre bewihrt.
besteht kein Anlass, es zu veridnde
Was unter «Unterstiitzungseinsatzy i
Detail zu verstehen ist, ist noch genau
zu definieren. Sicher diirfte dabei dil
Armeehilfe im Bereich «Migrationy eir
Schwergewicht sein. Das Konzept fii
die Aufnahme fiir schutzsuchen
Auslédnder ist im «Planungsbehelf "92
des Bundesamtes fiir Fliichtlinge (BF
festgehalten. Brigadier Peter Arbe
hatte als Direktor des BFF dafiir g
sorgt, dass Militédrhilfe klar geregelt ist.

Fragen gibt es im Bereich der «subsi
didren Sicherungseinsitzey. Der Ko
ferenzenschutz ist geregelt. Bewachun
gehort zur militarischen Grundausbil
dung. Die Zielsetzung des Objekt:
schutzes (Schutz vor Gewalteinwir
kungen) ist zu prazisieren. Noch unkl
ist die Trennlinie zwischen Bewachung
Assistenzdienst und Ordnungsdienst
Aktivdienst sowie die Einsatzdoktri
der Armee im polizeilichen Ordnungs
dienst. Das verbindliche Einsatzkon-
zept sowie die Ausfithrungsbestim
mungen (Verordnung/-en) stehen noc
aus.

Das entsprechende Konzept ist mei-
ner Ansicht nach nicht durch dij
Armee, sondern — unter Fithrung de
politischen und operativen Verant-
wortungstrager von Bund und Kan-
tonen (Exekutive, Polizei) — gemeinsa
festzulegen.

Verantwortungszuordnung

Die Regelung ist klar und eindeutig:
die zivilen Behorden tragen die Ein-
satzverantwortung. Sie treffen Vorbe-

Assistenzdienst

Katastrophenbhilfe

Unterstiitzungseinsitze

Subsidiiire Sicherungseinsitze

farias AR Hilfe Migration, Verstarkung Wahrung Schutz von | | Polizeilicher
Einsitze Einsiitze aller Art Betreuung e g der. . 'emoncy ond i Ordutings-
wachtkorps Lufthoheit Objekten dienst
Abb. 1: Existenzsicherung/subsidiire Einsiitze)
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eitungsmassnahmen, stellen das Hil-
ebegehren, regeln den Einsatz und in-
ormieren die Bevolkerung. Militari-
che Verbinde werden zugewiesen. Der
ommandant der militirischen Hilfe-
eistung und der von ihm bezeichnete
militarische FEinsatzleiter (es konnen
auch mehrere sein) fithren die Truppe
im Einsatz. Sie tragen die militarische
Fithrungsverantwortung.

Fiithrungssystem

Ausserordentliche Situationen las-
sen sich nur dann zeitgerecht und wir-
kungsvoll meistern, wenn
M beidseits eine spezielle Fiithrungs-
organisation vorhanden ist, die lage-
orientiert angepasst werden kann,

B der Fithrungsprozess «automati-
sierty ist und
M geeignete  Fithrungseinrichtungen

zur Verfiigung stehen.

Fiithrungsorganisation

Zivile Fithrung

Einfach dargestellt gilt in ausseror-
dentlichen — und wohl auch in ordentli-
chen — Lagen das Fiithrungskonzept ge-
maiss Abb. 2.

Die Legislative sorgt fiir die Rechts-
grundlagen. Die Exekutivbehorde er-
lasst das Einsatzkonzept, erteilt den
(generellen oder lagespezifischen) Auf-
trag, legt die Fiithrungsorganisation
fest, sorgt fiir Einsatzmittel, regelt die
Finanzierung, fiihrt durch Informa-
tion. Die operative Fithrung setzt den
Auftrag der Exekutive um. Sie ist in Li-
nie direkt mit der Exekutive verbunden.
Erfordern es Lage oder Ausgangsorga-
nisation, dann wird zur Unterstiitzung
der Exekutivtitigkeit ein Steuerungs-
gremium dazwischen geschaltet.

Die operative Fithrung ist (im Kan-
ton Luzern) funktionell geméss Abb. 3
zugeordnet.

Katastrophenbhilfe B Einsatzleiter (Feuerwehr)

B Katastropheneinsatzleiter (Feuerwehr/Polizei)

B kantonale Katastropheneinsatzleitung (Kata-Stab)
Unterstiitzungseinsitze B Projektleiter/Einsatzleiter (Sozialamt/Zivilschutz fiir

Betreuung, Zentralstelle fiir wirtschaftliche Landesver-
sorgung bei wirtschaftlichen Mangellagen, Kantonsarzt
bei Epidemien...)

Subsididre Sicherungseinsitze

B Kantonspolizei

Abb. 3: Operative Fithrung im Kanton Luzern

e Verantwortlicher Kommandant
Fiiticne Khiens Departementsvorsteher Territorialdivision
: Koordinationsstelle S .
Operative Ebene «Militireinsatzs Stab Territorialregiment

Abb. 4: Vorbereitung/Einsatzplanung

Das militirische Spiegelbild

Die militarische Kommandostruktur
erlaubt die Fithrung bei subsidiiren
Einsdtzen problemlos. Stibe hingegen
sind so umzugliedern, dass sie in der
Lage sind, Ereignisse und Lagen in en-
ger Zusammenarbeit mit den zivilen
Instanzen zu bewiltigen.

Die Rolle des Stabes des Territorial-
regimentes

Der Stab des Territorialregimentes
(Stadtkommando, Stab der Territorial-
division bzw. -brigade) spielt in der
Zusammenarbeit eine Schliisselrolle.
Nach seiner Mobilmachung ist er (wie
bisher) das Bindeglied zwischen Kan-
ton und Armee. Er kann seine Funktion
nur dann optimal wahrnehmen, wenn
er den zivilen Partner kennt und mit
ihm harmoniert, wenn Einsatzplanung
und Einsatzfithrung im Verbund erfol-
gen. Vorteilhaft ist, wenn dem Stab des
Territorialregimentes auch das Kom-
mando iber die militdrische Hilfelei-
stung im Kanton anvertraut wird.

Das beste Training ist der Ernstfall.
Es ist daher zweckmissig, wenn der
Stab des Territorialregimentes seine

Politische (strategische) Fiihrung

Legislative / Exekutive

Steuerungsgremium
Leitungsausschuss, Projektfiihrung, Krisenstab, Fiihrungsstab

Vollziehende Stelle (operative Fiihrung)

Dienststelle, Projektorganisation, Einsatzleitung, Katastropheneinsatzleitung

Abb. 2: Fithrungskonzept
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Bindegliedaufgabe (Schwergewicht
Vorbereitung, Einsatzplanung und
Hilfebegehren) auch in Friedenszeiten
wahrnimmt. Dies setzt allerdings vor-
aus, dass ein Mitglied des Kernstabes
jederzeit rasch aufbietbar ist.

Zusammenarbeitsebenen

B Einsatzunterlagen (z.B. Fiihrung
und Organisation des Territorialregi-
mentes) sind in Zusammenarbeit zu er-
stellen. Wichtige Unterlagen sind den
Kantonen abzugeben.

B Vorbereitung/Einsatzplanung

(Abb. 4)

Diese  Aufgabenzuordnung hat
grundsitzlichen Charakter. Abspra-
chen konnen auch iibers Kreuz statt-
finden; kantonale Instanzen bespre-
chen sich auch mit Vertretern der Ar-
meefithrung. Grundsatzfragen (z.B.
subsididrer Sicherungseinsatz) sind auf
der politischen Ebene zu entscheiden.
Wesentlich ist, dass auf kantonaler
Ebene eine (operative) Ansprech- und
Koordinationsstelle bezeichnet ist.

B Einsatzfithrung (Abb. 5)

Der Kommandant der militarischen
Hilfeleistung (in der Regel der Kom-
mandant der Territorialdivision, evtl.
des -regimentes) koordiniert die Zu-
sammenarbeit im militarischen Bereich
und bestimmt den oder die militari-
schen Einsatzleiter. Der zugewiesene
militdrische Einsatzleiter (Unterstel-
lung ist nicht ausgeschlossen) fiihrt die
Truppe im Einsatz. Nachrichten- und
Informationsdienst sind im Verbund
titig.

Fiihrungsprozess

Der zivile Fithrungs- und Stabsar-
beitsprozess ist mit dem militdrischen
identisch. Behelfe sind aufeinander ab-
zustimmen. Ich weise auf drei Aspekte
hin.
B Hilfebegehren

Die Antragskompetenz liegt bei der
zivilen Behorde. Sie ist in der Lage, in-
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Einsatzverantwortung IR e T Ehiuigs-
verantwortung
Politische Fiih Exekutivbehorde Kommandant milité-
ohtische Kuhrung | s dlicher Fiihrungsstab) rische Hilfeleistung
Ouerailve Filk Ziviler Militdrischer
g S| Einsatz-, Projektleiter Einsatzleiter

Abb. 5: Einsatzfithrung

haltlich zweckmissige und formell
korrekte Hilfebegehren zu stellen. Mi-
litirische Beratung ist vor allem bei
komplexen oder unklaren Situationen
notwendig. Der Gesuchsweg ist festge-
legt. Steht ausreichend Zeit zur Verfii-
gung (Beispiel: subsididre Sicherungs-
einsitze, Unterstiitzungseinsitze),
dann stellt der Antrags- und Ent-
scheidablauf keine Probleme. Ist hin-
gegen jede Sekunde kostbar (Katastro-
phenhilfe), dann miissen Instanzen-
und Entscheidwege sowohl in Frie-
denszeiten wie auch nach einer Mobil-
machung so kurz wie moglich sein. Ge-
suchsablauf und/oder Fiithrungspro-
zess diirfen nicht verzogernd wirken.

Einfach gesagt: militdrische Hilfe
muss durch den Antragsteller direkt bei
der einsatzkompetenten Stelle anbe-
gehrt werden konnen.
B Abspracherapport

Ziel des Abspracherapportes ist es,
optimale Einsatzvoraussetzungen zu
schaffen. Militdrische Abspracherap-
porte und Absprachen zwischen zivilen
und militdrischen Instanzen erfolgen
nach dem gleichen — bekannten — Kon-
zept:

Gegenseitige Orientierung
Auftrag
Detailanordnungen

B Auftrag

Die Zuweisung wird durch die auf-
gebotskompetente Stelle (EMD) ange-
ordnet. Der Grundauftrag geht aus
dem Hilfebegehren hervor. Er wird in
der Praxis durch den Kommandanten
der militarischen Hilfeleistung im Dia-
log mit der gesuchstellenden Behorde
formuliert. Der Einsatzauftrag ist mit
dem militirischen Einsatzleiter abzu-
sprechen. Mit diesem Vorgehen kénnen
unzweckmdssige oder gar undurch-
fithrbare Auftrige vermieden werden.

Fithrungseinrichtung

Sofortiges Handeln erfordert raum-
liche Nachbarschaft (kombinierten
Kommandoposten). Bei langerfristigen
Vorbereitungsmassnahmen und Ein-
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satzplanungen ist dies nicht notig. Ort
und Art der Zusammenarbeit werden
auf Status und Téatigkeit der Partner
ausgerichtet und von Fall zu Fall fest-
gelegt.

Ausbildung

Zivile Ausbildung

Zivile Fithrungsausbildung im glei-
chen Umfang wie militdrische Ausbil-
dung ist nicht moglich. Zivile Fiih-
rungskrifte sollten die entsprechende
Grundausbildung — sei es vom Militar
oder von der zivilen Seite her — mit-
bringen. Geschult werden muss die Ta-
tigkeit im Rahmen der Fithrungsorga-
nisation sowie die Stabsarbeit.
Unser Ausbildungsprogramm sieht ge-
mass Abb. 6 aus:

Militirische Ausbildung

Die Armee ist fiir die Ausbildung
threr Verbiande verantwortlich. Da
Eignung Einsatzvoraussetzung ist, ge-
niigt in der Regel «training on the joby
oder eine kurze Zusatzausbildung. Ho-
her ist der Ausbildungsbedarf bei sub-
sididren Sicherungseinsitzen. Bewa-
chung ist Teil der Armee-Basisausbil-
dung. Die Anpassung an die zivilen Er-
fordernisse ist mit Unterstiitzung von
Polizeikriften in kurzer Zeit moglich.
Ordnungsdienst — auch wenn er «nury
Entlastungsfunktion hat — bedingt

Spezialausbildung. Aus politische
Griinden kann sie nur auf Anordnun;
des Bundesrates begonnen werden.

Ausbildung im Verbund

Konzept, Fiithrungsorganisatio
Ausbildung im Verband allein gara
tieren noch keine optimale Zusa
menarbeit. Notwendig ist Ausbildun,
im Verbund mit Schwergewicht auf d
Ebenen «kantonale Fiithrungsorgani
sation/Stab Territorialregimenty bz
«militirische Einsatzleitung/zivili
Einsatzleitungy.

B Die Ausbildung sollte au
einem gemeinsamen Konzept — ent
haltend Ziel, Ausbildungsschritte
Jahreszeitplan — basieren.

B Ubungen sind gemeinsam vorzu-
bereiten, durchzufithren und zu be-
sprechen.

B Militarische Ausbildungsdienst
sind gemeinsam zu nutzen.

In der Territorialdivision 2 wird nac
diesem Konzept gearbeitet.

Schlussbemerkung

Die zivile Seite verfiigt iiber erhe
liche Mittel und Moglichkeiten, u
ausserordentliche Lagen zu bewiltige
Im Bereiche der Existenzsicherung sin
aber Situationen denkbar, zu deren B
wiltigung zivile Mittel nicht ausrei
chen. Subsididre Armeeeinsitze sin
aus unserer Sicht eine absolute Not:
wendigkeit. Die Armee muss sie — sieh
man vom Ordnungsdienst ab — zeit
verzugslos bewiltigen konnen. Ein kla:
res Konzept, anerkannte Regeln de
Zusammenarbeit, eine zweckmissig
Ausriistung sowie (Fithrungs-)Ausbil
dung im Verbund sind Voraussetzun
dafiir.

Ausserordentliche Lagen werden
von Menschen bewiltigt. Zusammen-
arbeit hat daher geprigt zu sein vom
beidseitigen Willen, gemeinsam eine
Situation bestmoglich zu meistern.

Exekutive

B Periodische Rapporte und evtl. Seminarien. Wird der

politische Bereich beiibt, so hat die Exekutive «live» mit-
zuwirken. Der Einsatz von Exekutivmarkeuren vermittelt
ein falsches Bild; er empfiehlt sich nicht.

Krisenmanagement (Kanto-
naler Krisenstab/Fiihrungs-
stab)

B Seminar/Stabsiibung im Mehrjahresrhythmus. Bei
sich abzeichnender Kriseneskalation wird der Ausbil-
dungsrhythmus beschleunigt.

Katastropheneinsatzleiter

B Einfiihrungskurs

B Wiederholungskurs alle zwei Jahre (Einjahresturnus
wird gepriift). Einbezug aller Partner — auch Vertretung
des Stabes des Territorialregimentes — ist selbstverstind-

lich.

Kantonale Katastrophen-
einsatzleitung (Kata-Stab)

B Jihrliche Kurztests
B Mehrtiigige Ubung nach Bedarf.

Abb. 6: Ausbildungsprogramm

ASMZ Nr.7/8/1995



	Zusammenarbeit zwischen ziviler und militärischer Führung auf kantonaler Ebene

